




Recht im Risiko
Risiko im Recht
50. Assistententagung Ö!entliches Recht    23. bis 26. Februar 2010    Greifswald
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f)  Instrumente der regulierten Selbstregulie-
rung (etwa das Umweltauditsystem) entfalten 
ebenfalls Risikosteuerungskraft. 

g)  Der Gesetzgeber steuert Risikoakteure mit-
telbar durch das Ausgleichs-, Haftungs- und 
Prozessrecht. 

aa)  Die risikospezifische Konkretisierungen 
des allgemeinen zivilrechtlichen Aufopferungs-
rechts (vgl. § 36a GenTG) und die Einführung 
von Gefährdungshaftungstatbeständen (als die 

repräsentative Haftungsform der „Risikogesell-
schaft“), beispielsweise in §§ 22 I WHG, 
25 AtG, 32 GenTG, motivieren zu risikomini-
mierendem Verhalten. 

bb)  Risikosensibilisierend wirken auch De-
ckungsvorsorgepflichten, Erleichterungen bei der 
Beweisführung durch Beweislastumkehr oder 
Kausalitätsvermutungen und die Einführung 
von Auskunftsansprüchen zur Begründung von 
Ersatzansprüchen. 

cc)  Die Ausgestaltung von Normen als dritt-
schützend und die Einführung von Verbands-
klagerechten fördern die Beachtung der gesetzli-
chen Vorgaben und damit die Effektivität der ge-
setzgeberischen Bemühungen, Risiken effizient 
zu steuern. 
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